
 Stadt Zug 

Stadtrat 
   

 

    

 

Leistungsvereinbarung 

 
 
zwischen der Stadt Zug 
Vertreten durch den Stadtrat von Zug 
als Auftraggeberin 
 
und dem Verein Zuger Jugendtreffpunkte (Verein ZJT) 
Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB, mit Sitz in Zug, Kirchenstrasse 7, 6300 Zug 
vertreten durch den Vorstand 
als Leistungserbringer 

 

betreffend  

Leistungen in der offenen Jugendarbeit und die Führung von hierzu geeigneten Betrieben 

 

 

 

 

Leistung Führung der Jugendanimation Zug (Jaz) mit dem «Lade für Soziokultur» 

Führung des Jugendkulturzentrums «industrie45» (i45)  

  

Kontraktdauer 01.01.2024 bis 31.12.2027 (unter dem Vorbehalt der Kreditbewilligung 

durch den GGR, wie unter Ziff. 8.3 vorgesehen) 

 

 

Rechtsgrundlage 

 

GGR Beschluss Nr. xxxx vom 9. Mai 2023 

Statuten des Vereins ZJT vom 26. Mai 2011 

Mietvertrag Kirchenstrasse 7 vom 1. Januar 2024  

Mietvertrag Industriestrasse 45 vom 1. Januar 2024 

 

Betriebsbeitrag pro Jahr  CHF 849‘000.00  

 

 

Zahlungsmodalitäten In zwei Raten, im Voraus jeweils Anfang Januar und Juli 
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1.   Zweck der Leistungsvereinbarung 

Im Rahmen dieser Leistungsvereinbarung verpflichten sich die Stadt Zug und der Verein Zuger 

Jugendtreffpunkte (im Folgenden Verein ZJT), eine qualitativ optimale offene Jugendarbeit un-

ter Berücksichtigung und Einbezug des Stadtzuger Umfeldes anzustreben. Damit leisten die 

Vertragspartner einen wesentlichen Beitrag zu einer wirkungsvollen Jugendanimation, schaffen 

und betreiben Raum für soziale und kulturelle Ideen, Aktionen und Projekte und fördern damit 

das soziale und gesellschaftliche Engagement der Jugendlichen. Der Verein ZJT setzt sich da-

für ein, dass Jugendliche ihren Platz in der Gesellschaft finden und ihre Stimme vertreten ist.  

 

 Die Leistungsvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Zug als Auftraggebe-

rin und dem Verein ZJT als Leistungserbringer sowie den Inhalt, Umfang und Preis der zu er-

bringenden Leistung.  

 

2.   Leistungen des Vereins ZJT 

2.1.   Auftragsbeschreibung 

2.1.1 Der Verein ZJT verpflichtet sich zur Führung und zum Betrieb folgender Angebote:  

− Jugendanimation Zug (Jaz) mit «Lade für Soziokultur» an der Kirchenstrasse 7 

− Jugendkulturzentrum i45 an der Industriestrasse 45  

2.1.2 Die rechtlichen Grundlagen sind einzuhalten, ebenso die erlassenen Hausordnungen in den Be-

triebsbereichen. 

2.1.3 Die Arbeit erfolgt nach anerkannten Grundsätzen der soziokulturellen Animation und auf der 

Basis eines Leitbildes, Betriebskonzeptes und Wirkungsmodells. 

2.1.4 Der Verein ZJT ist auf gemeinnütziger Basis zu betreiben.  

2.1.5 Der Verein ZJT ist in der inhaltlichen Ausgestaltung der vereinbarten Leistung frei, soweit in die-

ser Leistungsvereinbarung, deren Anhang oder weiteren Grundlagen, nichts anderes festgelegt 

ist.  

 

2.2   Leistungsumfang des Vereins ZJT 

2.2.1 Der Verein ZJT führt seine Betriebe im Rahmen klarer Organisationsstrukturen und strategi-

scher Leitlinien. Statuten, Organigramm, Stellenplan und Controllingkonzept liegen der Stadt 

Zug vor. Änderungen werden der Stadt Zug unaufgefordert schriftlich mitgeteilt.  

2.2.2 Der Verein ZJT strebt ein ausgewogenes Verhältnis an zwischen Berücksichtigung von Bedürf-

nissen der Jugendlichen und deren Erwartungen einerseits und Leistungen von Jugendlichen 

im Sinne von Engagement für die Gesellschaft, Solidarität und Integration anderseits.  

2.2.3 Der Verein ZJT arbeitet nach partizipativen Grundsätzen und berücksichtigt in seiner Arbeit 

Genderaspekte.  

2.2.4 Der Verein ZJT führt ein Wirkungsmodell als Qualitätsmanagementsystem. Die Qualitätsent-

wicklung umfasst die ganze Organisation und wird als kontinuierlicher Entwicklungsprozess ver-

standen.  

2.2.5 Die zwischen der Stadt Zug und dem Verein ZJT vereinbarten Leistungen und angestrebten 

Wirkungen für die einzelnen Betriebseinheiten werden im Wirkungsmodell in Inputs, Outputs 

und Outcomes festgehalten, die auch die Leistungsdefinition beinhalten. Es enthält die detail-

lierte Beschreibung der zu erbringenden Leistungen und wird jährlich im ersten Trimester aus-

gewertet und besprochen, vgl. Kapitel 6, Controlling.  

 

 

 

 

 



3/6 

2.3   Personal 

2.3.1 Für die Leistungserbringung stellt der Verein ZJT den Aufgaben entsprechend fachlich qualifi-

ziertes und sozial kompetentes Personal an. Er ermöglicht die betrieblich angemessene und 

notwendige Fort- und Weiterbildung.  

2.3.2 Der Verein ZJT verfügt über ein professionelles Personalmanagement, welches das Recht des 

Personals auf faire Arbeitskonditionen sowie Nichtdiskriminierung auf Grund von Geschlecht, 

Herkunft, Sprache, Religion oder Behinderung beachtet.  

2.3.3 Die Anstellungsbedingungen richten sich nach dem OR. Das Personalreglement des Vereins 

ZJT lehnt sich an das Personalreglement der Stadt Zug an.  

2.3.4 Der Verein ZJT bietet nach Möglichkeit Ausbildungsplätze an. 

 

3.   Finanzierung 

3.1 Beitrag der Stadt Zug 

 Die Stadt Zug leistet an den Verein ZJT jährlich folgenden Beitrag: 

 Geschäftsstelle / Jugendanimation Jaz / industrie45                     CHF 849‘000.00 

  

 Beitrag Jugendarbeit CHF 740‘000.00 

 Nettomiete Industriestrasse 45 CHF   85‘000.00 

 Nettomiete Kirchenstrasse 7  CHF   20‘000.00 

 Nebenkosten Kirchenstrasse 7  CHF     4‘000.00 

 Beitrag Stadt Zug                                                       CHF   849'000.00 

 

 Die Nettomietzinsen für beide Objekte von insgesamt CHF 105‘000.00 verrechnet die Stadtver-

waltung intern.  

 

 Der genannte Beitrag wird unter Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Budgetkredits 

durch den Grossen Gemeinderat der Stadt Zug ausbezahlt.  

 

3.2   Auszahlung des städtischen Beitrags  

 Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten im Voraus, jeweils Anfang Januar und Juli. 

 

3.3   Ertragsüberschüsse, Verlust und Rückstellungen  

3.3.1 Ein allfälliger Ertragsüberschuss dient der Bildung von Reserven, um Unterdeckungen auszu-

gleichen, und der Äufnung weiterer Rückstellungen für Projekte, Ersatz- und Neuanschaffun-

gen.  

3.3.2 Die Stadt Zug übernimmt keine Defizite.  

3.3.3 Die Stadt Zug kann eine Kürzung der Beiträge vornehmen, wenn das Eigenkapital und die 

Rückstellungen mehr als 25% des jährlichen Gesamtaufwandes betragen.  

 

3.4 Indexierung  

 Der Betriebsbeitrag ist indexiert. Es gilt der Landesindex der Konsumentenpreise. Der Betriebs-

beitrag kann einmal jährlich aufgrund der Teuerung per Indexstand April neu berechnet und für 

die nächste Budgetperiode angepasst werden. Die Teuerungsbereinigung kann erstmals für 

das Jahr 2024 vorgenommen werden. Der Betriebsbeitrag 2024 basiert auf dem Stand Dezem-

ber 2022 = 104.4, Basis Dezember 2020 = 100. 

 

4.   Verletzungen der Leistungsvereinbarung  

 Werden die vereinbarten Leistungen durch den Verein ZJT nicht erbracht, stellt die Stadt Zug 

die Beitragsleistungen ein und behält sich vor, bereits ausbezahlte Beiträge für nicht erbrachte 
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Leistungen zurückzufordern.  

 

 Werden die vereinbarten Leistungen durch den Verein ZJT nur teilweise erbracht, kann die 

Stadt Zug den Beitrag entsprechend kürzen.  

 

 Werden die vereinbarten Leistungen in unzureichender Qualität erbracht, kann eine Mah-

nung mit einer Frist zur Qualitätsverbesserung erfolgen. Bei fortgesetzter ungenügender 

Qualität der Leistung können die Beiträge der Stadt Zug gekürzt oder eingestellt werden.  

 

5.   Räumlichkeiten  

Für die Leistungserbringung gemäss Leistungsvereinbarung vermietet die Stadt Zug dem Verein 

ZJT die erforderlichen Räumlichkeiten. Die Bedingungen werden in einem Mietvertrag geregelt. 

Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung gelten die Mietverträge mit der Beendigung der 

LV als beendet. Dies schliesst eine allfällige Erstreckung des Mietverhältnisses nicht a priori aus. 

Alle Kosten aufgrund der Mietverträge sind mit dem städtischen Beitrag gemäss Ziffer 3.1 dieser 

Vereinbarung abgegolten.  

 

6.  Controlling  

6.1   Grundsätzliches  

Der Stadtrat übt die Aufsicht über die Erfüllung der Leistungsvereinbarung durch von ihm be-

stimmte Personen aus. Diese führen mit den Leistungserbringenden jährlich mindestens ein Ge-

spräch zur Auswertung des Controllings und zur Standortbestimmung.  

 

6.2   Berichterstattung und Reporting durch den Verein ZJT 

 Jeweils bis 31. Mai jeden Jahres  

− Auswertung der Outputs und der Outcomes 

− Controllingbericht 

− Jahresabschluss mit Bilanz und Erfolgsrechnung inkl. Revisionsbericht und Jahresbericht  

− Budget Folgejahr  

 

Jeweils quartalsweise 

− Reporting  

 

Jeweils auf Verlangen wird  

− Einsicht in die Unterlagen und Informationen zum Qualitätsmanagement gewährt  

− Akteneinsicht gewährt, soweit zur Erfüllung der Aufgabe oder des Controllings notwendig  

 

6.3. Rechnungslegung 

 Es gilt das Bruttoprinzip: Aufwände und Erträge dürfen grundsätzlich nicht miteinander verrechnet 

werden. Die Zahlen der Jahresrechnung sind der Stadt Zug im Sinne einer Betriebskostenab-

rechnung vorzulegen. Die Kosten der einzelnen Betriebszweige (i45 und Jaz) sowie die Ge-

schäftsstellenkosten sind separat auszuweisen. Aufwände und Erträge, die nicht direkt mit der 

betrieblichen Leistungserbringung zusammenhängen, sind in der Neutralen Rechnung auszuwei-

sen (z. B. Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Kosten/Einnahmen von Projekten mit se-

paratem Auftrag).  
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6.4   Rechnungsrevision  

 Der Verein ZJT beauftragt eine institutionsunabhängige Revisionsstelle mit der jährlichen Prüfung 

der Rechnung. Die Prüfung und Berichterstattung haben nach branchenüblichen, professionellen 

Standards und nach Massgabe und Aufträgen der Stadt Zug zu erfolgen.  

 

6.5  Controllingergebnisse und Zielsetzungen  

 Die Ergebnisse des Controllings werden vom Verein ZJT und der vom Stadtrat beauftragten 

Dienststelle gemeinsam ausgewertet. Weichen die Ergebnisse von den Zielvorgaben ab, so eini-

gen sich die Parteien mittels Zielvereinbarungen auf Korrekturmassnahmen. Kommt keine Eini-

gung zu Stande, so kann der Stadtrat Zielvorgaben beschliessen.  

 

7.   Spezielle Vereinbarungen  

7.1   Zusammenarbeit mit der Stadt Zug  

 Der Verein ZJT informiert die Stadt Zug über massgebliche Veränderungen und absehbare Ent-

wicklungen, insbesondere die Leistungsvereinbarung betreffend. Er stellt die für Erhebungen er-

forderlichen Daten und Informationen zur Verfügung und erteilt die notwendigen Auskünfte. 

 
7.2   Zusammenarbeit mit Organisationen und Behörden  

 Der Verein ZJT arbeitet mit den anderen im Einzugsgebiet und Aufgabenbereich tätigen Organi-

sationen zusammen.  

 

7.3  Publikationen 

 Bei allgemeinen Publikationen (z. B. Jahresbericht, Prospekte, Internet usw.) wird die Stadt Zug 

als Subventionsgeberin erwähnt.  

 

7.4  Haftung 

 Die Stadt Zug haftet nicht für durch den Verein ZJT im Zusammenhang mit der Erfüllung der 

Leistungsvereinbarung verursachte Schäden.  

 Der Verein ZJT schliesst eine den Risiken angemessene Betriebshaftpflichtversicherung ab.  

 

7.5.  Archivierungspflicht 

 Das kantonale Archivgesetz gilt gemäss dessen § 3 Abs. 2 auch für Personen oder Personen-

gesellschaften, denen öffentliche Aufgaben übertragen wurden. Die Bestimmungen des Archiv-

gesetzes, insbesondere die Aufbewahrungs- und die Ablieferungspflicht, gelten auch für das 

vorliegende Vertragsverhältnis. Das Stadtarchiv Zug informiert den Leistungserbringer über die 

entsprechenden Pflichten. 

 

7.6  Datensicherheit und Datenschutz  

 Es gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) vom 28. September 2000 (BGS 

157.1) sowie der Datensicherheitsverordnung (DSV) vom 16. Januar 2007 (BSG 157.12).  

 

8.  Schlussbestimmungen 

8.1   Dauer der Leistungsvereinbarung und Kündigung 

 Diese Leistungsvereinbarung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und dauert bis am 31. Dezember 

2027. Spätestens im Januar 2027 nehmen beide Parteien Verhandlungen zur Erneuerung auf.  

 

 

 

 



6/6 

8.2   Änderung der Leistungsvereinbarung  

 Änderungen der Leistungsvereinbarung sind im gegenseitigen Einverständnis möglich. Die Par-

teien verpflichten sich, den Vertrag an veränderte rechtliche oder tatsächliche Verhältnisse anzu-

passen. 

 

8.3   Vorbehalt  

 Die vorliegende Leistungsvereinbarung wird seitens der Stadt Zug abgeschlossen unter dem 

Vorbehalt der rechtskräftigen Kreditbewilligung durch den Grossen Gemeinderat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zug,  

 

Die Parteien: 

 

DER STADTRAT VON ZUG   VEREIN ZUGER JUGENDTREFFPUNKTE 

 

 

 

André Wicki     Thomas Hahn 

Stadtpräsident     Vereinspräsident 

 

 

 

Martin Würmli     Benny Räber 

Stadtschreiber     Administrativer Leiter 

 
   

 
   


